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Neuerungen

ANV 2025

ID-Austria & 2-Faktor Authentifizierung

Erhöhung Steuertarifstufen & Absetzbeträge

Erhöhung Kilometergeld

Umbenennung „Homeoffice“ in „Telearbeit



ID Austria      &     2 Faktor-Authentifizierung



ID-Austria &

2-Faktor-

Authentifizierung

Elektronische Zustellung erfolgt weiterhin in die FinanzOnline-

Mailbox

Keine ID-Austria bzw. 2-FA bedeutet keinen Zugriff auf 

Bescheide und andere Nachrichten.

Sie verpassen damit unter Umständen wichtige Fristen.

Generell gilt: besorgen Sie sich so rasch wie möglich die 

ID-Austria oder einen zweiten Authentifizierungsfaktor. 



Erhöhung Steuertarifstufen

Steuertarif 2022 bis 2025 

Ab Angaben in Euro
Veränderung 

2022/25
Steuersätze

Tarifstufe 2022 2023 2024 2025 2022/25 2022 2023 2024/25

Stufe 1 € 11.000,- € 11.693,- € 12.816,- € 13.308,- + € 2.308,- 20 % 20 % 20 %

Stufe 2 € 18.000,- € 19.135,- € 20.818,- € 21.617,- + € 3.617,- 32,5 % 30 % 30 %

Stufe 3 € 31.000,- € 32.075,- € 34.513,- € 35.836,- + € 4.836,- 42 % 41 % 40 %

Stufe 4 € 60.000,- € 62.080,- € 66.612,- € 69.166,- + € 9.166,- 48 % 48 % 48 %

Stufe 5 € 90.000,- € 93.120,-
€ 99.266,-

€ 103.072,- + € 13.072,- 50 % 50 % 50 %

Stufe 6 € 1 Mio. € 1 Mio. € 1 Mio. € 1 Mio. +/- € 0,- 55 % 55 % 55 %



Steuertarif

2025 – wichtig

für ANV 2025

Die Einkommenssteuer im Jahr 2025

für die ersten € 13.308,- 0 %

für Einkommensteile über € 13.308,- bis € 21.617,- 20 %

für Einkommensteile über € 21.617,- bis € 35.836,- 30 %

für Einkommensteile über € 35.836,- bis € 69.166,- 40 %

für Einkommensteile über € 69.166,- bis € 103.072,- 48 %

für Einkommensteile über € 103.072,- bis 1.000.000,- 50 %

für Einkommensteile über 1.000.000,- 55%



Steuertarif

2026

Die Einkommenssteuer beträgt im Jahr 2026 – Anpassung um 1,733% (2/3 von 2,6% Infl.)

für die ersten € 13.539,- 0 %

für Einkommensteile über € 13.539,- bis € 21.992,- 20 %

für Einkommensteile über € 21.992,- bis € 36.458,- 30 %

für Einkommensteile über € 36.458,- bis € 70.365,- 40 %

für Einkommensteile über € 70.365,- bis € 104.859,- 48 %

für Einkommensteile über € 104.859,- 50 %



Erhöhung 

Kilometergeld

Auflistung der Kilometergelder (ab 1. Juli 2025):

Kraftfahrzeugtype
Kilometergeld in Euro 

(auf volle Cent aufgerundet)

PKW 0,50

Motorfahrräder und Motorräder 0,25

Mitfahrer:innen 0,15

Fahrrad 0,25

Auflistung der Kilometergelder (ab 1. Jänner 2025):

Kraftfahrzeugtype
Kilometergeld in Euro 

(auf volle Cent aufgerundet)

PKW 0,50

Motorfahrräder und Motorräder 0,50

Mitfahrer:innen 0,15

Fahrrad 0,50



Umbenennung 

„Homeoffice“ in 

„Telearbeit“

Telearbeit und Homeoffice

Ab Jänner 2025 gilt ein neues Gesetz für Telearbeit. Es regelt 

das „ortsungebundene“ Arbeiten neu, also nicht mehr nur das 

Arbeiten im Homeoffice, sondern auch außerhalb der eigenen 

vier Wände: etwa im Kaffeehaus, einer Wohnung von 

Angehörigen oder im Coworking-Space. 
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Wann ist eine ANV 

sinnvoll?

Abschreibungen für

 Kinder (zB Familienbonus+, auswärtige Berufsausbildung)

 Sonderausgaben

 Werbungskosten

 Außergewöhnliche Belastungen

Unterjähriger Arbeitsbeginn (zB Karenz)

Geringes Einkommen

 Sozialversicherungsbonus (Negativsteuer)

 bestimmte Absetzbeträge (zB Kindermehrbetrag, AVAB)
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SV-Rückerstattung und SV-Bonus = Steuergutschrift

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Arbeitnehmer
:innen % SV 55 % 70 % 55 % 55 % 55 % 55 %

Max ohne PP € 800,- € 1.550,- € 1.105,- € 1.215,- € 1.277,- € 1.300,-

Max mit PP € 900,- € 1.610,- € 1.250,- € 1.331,- € 1.398,- € 1.554,-

Einschleifung bis € 24.500,- € 24.500,- € 25.774,- € 28.326,- € 29.743,- € 30.259,-

Pensionist:innen % SV 75 % 100 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Max € 300,- € 1.050,-* € 579,- € 637,- € 710,- € 723,-

*) wenn keine Teuerungsausgleichsbetrag bezogen wurde

Neben SV-Bonus wird ggf auch Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag und Kindermehrbetrag 

als Negativsteuer ausbezahlt



SV-Rückerstattung und SV-Bonus = Steuergutschrift

AN Teilzeit: 

1.240,00 Btto

1.052,51 Ntto

GS Steuer: 1.277,00

(max. 55 % SV)



SV-Rückerstattung und SV-Bonus = Steuergutschrift

AN Teilzeit/AE/1 Kind

1.240,00 Btto

1.052,51 Ntto

GS Steuer: 2.578,00

(max. 55 % SV plus 

AEAB f. 1 Kind u. 

KMB)
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Alleinerzieherabsetzbetrag/

Alleinverdienerabsetzbetrag

Alleinerzieher Alleinverdiener

Mind. ein Kind für das mehr als 6 Monate 

Familienbeihilfe bezogen wird

Mind. ein Kind für das mehr als 6 Monate 

Familienbeihilfe bezogen wird

Mehr als 6 Monate nicht verheiratet, in 

eingetragener Partnerschaft oder in 

Lebensgemeinschaft lebend

Mehr als 6 Monate verheiratet, in 

eingetragener Partnerschaft oder in 

Lebensgemeinschaft lebend

Partnereinkommen 2025 unter € 7.284,- 

(2026: € 7.411,-) im Kalenderjahr



Alleinverdiener-

absetzbetrag

Einkommensgrenze 2025: € 7.284,- jährlich 

(für 2026: € 7.411,-)

Ermittlung des maßgeblichen Einkommens: 

Laufende Bruttolöhne und -gehälter

+ Abfertigungen, Sozialplanzahlungen, etc

+
Sonstige Steuerpflichtige Einkünfte (zB Honorare, 

Vermietung, etc.)

- Steuerfreie Bezüge (zB Zulagen und Zuschläge, etc.)

-
Sozialversicherungsbeiträge und andere 

Werbungskosten (zB PP, HO, etc; zumindest € 132,-)

+ Wochengeld

+
Steuerfreie Einkünfte für begünstigte 

Auslandstätigkeiten

+ Aufgrund DBA in Österreich steuerfreie Einkünfte

Einkommensgrenze für den AVAB



Alleinverdiener-

absetzbetrag

Nicht dazu zählt zB: 

Arbeitslosengeld

Kinderbetreuungsgeld

Familienzeitbonus („Papamonat“)

Unfallrente

Kostenersätze



Höhe des AVAB / 

AEAB

Der AVAB und AEAB sind gleich hoch

Der Absetzbetrag beträgt jährlich:

Ist die Lohnsteuer zu gering, wird der AVAB/AEAB als 

Negativsteuer ausbezahlt

Für 2023 Für 2024 Für 2025 Für 2026

Mit einem Kind € 520,- € 572,- € 601,- € 612,-

Mit zwei 
Kindern

€ 704,- € 774,- € 813,- € 828,-

Für jedes 
weitere Kind

+ € 232,-
+ € 255,- + € 268,-

+ € 273,-



Alleinerzieherabsetzbetrag /

Alleinverdienerabsetzbetrag



Mehrkindzuschlag Voraussetzungen

(zumindest zeitweise) Familienbeihilfe für mind. 3 Kinder

Haushaltseinkommen höchstens € 55.000,- im 

Kalenderjahr

Höhe

Für das dritte und jedes weitere Kind: 

 bis 2022: € 20,00 / Monat

 für 2023: € 21,20 / Monat

 für 2024: € 23,30 / Monat

 seit 2025: € 24,40 / Monat



Mehrkindzuschlag



Unterhalts-

absetzbetrag (UAB)

Voraussetzungen:

Kind lebt nicht im gemeinsamen Haushalt

 weder selbst noch von der/die Partner:in besteht

 Anspruch auf die Familienbeihilfe

Kind hält sich ständig in Österreich oder der EU/EWR bzw. 

der Schweiz auf

Ab Volljährigkeit: das Kind muss dem Grunde nach 

familienbeihilfenberechtigt sein

Zumindest der gesetzliche Unterhalt wird geleistet 

 



Höhe des UAB Höhe des UAB monatlich:

Der UAB wird nicht als Negativsteuer ausbezahlt.

Für 2023 Für 2024 Für 2025 Für 2026

Mit einem Kind € 31,- € 35,- € 37,- € 38,-

Mit zwei 
Kindern

€ 78,- € 87,- € 92,- € 94,-

Für jedes 
weitere Kind

+ € 62,- + € 69,- + € 73,- + € 75,-



Unterhaltsabsetzbetrag



Familienbonus Plus 

(FABO+)

FABO+ reduziert die Lohnsteuer

Wirkt höchstens im Ausmaß der Lohnsteuer – keine 

Negativsteuer!

FABO+ steht pro Monat, in dem Anspruchsvoraussetzungen 

erfüllt werden, zu. 

Anspruchsvoraussetzung

bei Eltern in Partnerschaft: 

Steuerpflichtiger oder Partner bezieht Familienbeihilfe

bei getrennt lebenden Eltern: 

Steuerpflichtiger hat Anspruch auf Unterhaltsabsetzbetrag 

oder bezieht selbst Familienbeihilfe

FABO+ kann bei mehreren Anspruchsberechtigten nach freiem 

Ermessen aufgeteilt werden 



Anspruch    Auswirkung

FABO+

AN Teilzeit 1 Kind

Auch wenn Anspruch, 

ist es möglich, dass 

FABO+ keine oder 

nur geringe 

Auswirkung hat! 

f. 1 Kind FABO+)



Aufteilung FABO+

gemeinsamer 

Haushalt 

Aufteilungsvarianten:

Ein Elternteil 100 %, der andere 0 %

Beide Elternteile jeweils 50 %

Aufteilung ist für das ganze Jahr zu wählen

Kann für jedes Kind einzeln entschieden werden

Bei alleiniger Geltendmachung darf anderer Elternteil FABO+ 

für gleiches Kind nicht beantragen (Einvernehmen 

erforderlich!)

Werden von beiden Elternteilen in Summe mehr als 100 % für 

ein Kind beantragt, dann erfolgt automatische Aufteilung durch 

Finanzamt

Gilt sowohl für getrenntlebende Eltern als auch jene in 

aufrechter Partnerschaft!



Höhe des FABO+ Höhe des FABO+:

Beispiel: 18. Geburtstag am 16. September 2025

Bis September € 166,68, ab Oktober € 54,18 pro Monat

2019-2021 2022-2023 Seit 2024

Ganzer 

FABO+

Halber 

FABO+

Ganzer 

FABO+

Halber 

FABO+

Ganzer 

FABO+

Halber 

FABO+

Bis inkl. Monat, in dem 18. 

Lebensjahr vollendet wird
€ 125,- € 62,50 € 166,68 € 83,34 € 166,68 € 83,34

Ab Folgemonat nach 

Vollendung des 18. 

Lebensjahres

€ 41,68 € 20,84 € 54,18 € 27,09 € 58,34 € 29,17



Aufteilung FABO+ 

bei 

getrenntlebenden 

Eltern 

Anspruch auf Familienbonus+ für jene Monate, in den der volle 

gesetzliche Unterhalt geleistet wird (Anspruch auf 

Unterhaltsabsetzbetrag)

Im Einvernehmen mit anderem Elternteil kann voller FABO+ 

geltend gemacht werden. 

Ansonsten jedenfalls Anspruch auf halben FABO+

Neuer Partner kann Anspruch des unterhaltsverpflichteten 

Elternteils nicht übernehmen



Familienbonus Plus



Familienbonus Plus 

im LZ und in der 

ANV



Familienbonus Plus 

im LZ u. NICHT in 

der ANV erfasst

FABO+ nicht in der ANV berücksichtigt!!!! – NF!!!

PFLICHTVERANLAGUNG!



Kindermehrbetrag 

(KMB) 

Höhe des KMB

bis 2023: € 550,- im Jahr pro Kind; 

seit 2024: € 700,- im Jahr pro Kind

Anspruchsvoraussetzungen (müssen gemeinsam erfüllt 

werden): 

1. Einkünfte aus Erwerbstätigkeit

Es werden an mindestens 30 Tagen im Jahr steuerpflichtige 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, selbständiger 

Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft 

bezogen oder

Es wird ganzjährig Kinderbetreuungsgeld (oder 

Wochengeld) bezogen



Kindermehrbetrag 

(KMB) 

2. Mangelnde Wirkung des FABO+ im Haushalt: 

Die eigene Steuer beträgt weniger als € 700,- und

es besteht Anspruch auf den AVAB/AEAB oder

der Partner bezieht ebenfalls an mindestens 30 Tagen im 

Jahr steuerpflichtige Einkünfte und hat eine Steuer von 

weniger als € 700,-

Haben beide Partner Anspruch, dann bekommt 

Familienbeihilfebezieher den KMB



Kindermehrbetrag (KMB)



Zu beachten! Beantragung des UAB, Mehrkinderzuschlag, 

Kindermehrbetrag

 nur bei ANV möglich

Beantragung des AVAB/AEAB oder FABO+

 monatlich in Lohnverrechnung UND

 einmal jährlich über ANV

Bei Berücksichtigung in Lohnverrechnung müssen bei ANV die 

Absetzbeträge nochmals beantragt werden, sofern 

Voraussetzungen vorliegen

Liegen Voraussetzungen nicht vor, dann ist monatliche 

Berücksichtigung ein Pflichtveranlagungsgrund
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Sonderausgaben Wohnraumschaffung und –sanierung sowie 

Personenversicherungen seit 2021 nicht mehr absetzbar!

Weiterhin absetzbar und automatisch berücksichtigt: 

Nachkauf von Versicherungszeiten und freiwillige 

Weiterversicherung in gesetzlicher Pensionsversicherung

Kirchenbeiträge, maximal € 600,- (bis 2023: € 400,-) 

jährlich

Spenden, maximal 10 % der Jahreseinkünfte 



Sonderausgaben



Öko-

Sonderausgaben 

(seit 2022)

Thermische Sanierung und Austausch von Heizanlagen mit 

fossilen Brennstoffen 

Voraussetzung: für Maßnahme wird Förderung nach 

dem Umweltförderungsgesetz bezogen

  idR durch Kommunal Kredit Public Consulting 

  (www.umweltförderung.at)

  Auszahlung der Förderung erfolgt nach 

  30. Juni 2022 

Aufwendungen nach Abzug aller öffentlichen Förderungen 

beantragen

  Mindestens € 4.000,- bei thermischen  

  Sanierungen

  Mindestens € 2.000,- beim Heizungstausch

http://www.umweltförderung.at/


Öko-

Sonderausgaben 

(seit 2022)

Absetzbar: 

Pauschaler Freibetrag für 5 aufeinanderfolgende Jahre

€ 400,- jährlich für Heizungstausch

€ 800,– jährlich für thermische Sanierung
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Werbungskosten 

ohne Anrechnung

Gewerkschaftsbeiträge und sonstige Beiträge zu 

Interessensvertretungen und Berufsverbänden

Rückbezahlter Arbeitslohn

Selbst einbezahlte SV-Beiträge, zB wegen geringfügiger 

Beschäftigung

Pendlerpauschale/Pendlereuro

Absetzbarkeit ergonomische Büromöbel

Seit 2025 Begriff Telearbeitspauschale ersetzt „Homeoffice-

Pauschale“ 



Werbungskosten ohne Anrechnung



Pendlerpauschale 

und -euro

Anspruch lt. Pendlerrechner: 

https://pendlerrechner.bmf.gv.at/pendlerrechner

Pendlereuro: € 2,- pro KM einfacher Wegstrecke pro Jahr 

→ 1/12 Monatsbetrag

Anspruch:

Anzahl Fahren pro Monat Anspruch PP und Pendlereuro

Bis 3 Fahrten Kein Anspruch

4 bis 7 Fahrten 1/3

8 bis 10 Fahrten 2/3

Ab 11 Fahrten Voller Anspruch

https://pendlerrechner.bmf.gv.at/pendlerrechner


Pendlerpauschale 

und -euro

Monatsweise Betrachtung nach Anzahl der tatsächlichen 

Pendeltagen

Urlaub, Krankenstand und Feiertage geltend als 

Pendeltrage, sofern an diesen Tagen gependelt worden 

wäre

Zeitausgleich und Homeoffice zählen nicht als Pendeltage



Höhe des PP 

und -euro

Pendlerpauschale:

Pendlereuro: 

2 Euro / Kilometer jährlich → 1/12 = Monatsbetrag

zB 30 KM einfache Wegstrecke: € 60,- jährlich bzw. € 5,- 

monatlich

Erhöhung des Pendlereuros ab 2026:

von € 2,- auf € 6,- pro Kilometer

Einfache 
Wegstrecke

Kleines PP Großes PP

Monatlich
Gesamtes 

Jahr
Monatlich

Gesamtes 
Jahr

Ab 2 bis 20 km - - € 31,- € 372,-

Über 20 bis 40 km € 58,- € 696,- € 123,- € 1.476,-

Über 40 bis 60 km € 113,- € 1.356,- € 214,- € 2.568,-

Über 60 km € 168,- € 2.016,- € 306,- € 3.672,-



Höhe des 

Pendlerpauschale und -euro



Pendlerrechner 

Druck (L 34-EDV)

als Nachweis für ANV

oder zur Vorlage beim 

Arbeitgeber



Pendlerpauschale und -euro



Auswirkungen PP 

im LZ



Ergonomisch 

geeignetes Mobiliar

 

zB Schreibtisch, Bürosessel, Schreibtischlampe

Bis € 300,- jährlich

Übersteigende Beträge werden in Folgejahr übertragen

Beispiel: 

Kauf Schreibtisch und Sessel 2025 im Wert von € 1.000,-

2025: € 300,-

2026: € 300,-

2027: € 300,-

2028: € 100,-

Voraussetzung: zumindest 26 Tage im Homeoffice/Telearbeit 

im jeweiligen Jahr



Ergonomisch geeignetes Mobiliar



Telearbeits-

pauschale 

(ehem. Homeoffice-

Pauschale)

€ 3,- pro Tag, der ausschließlich in Telearbeit verbracht wird, 

für maximal 100 Tage

Entweder von Arbeitergeber steuerfrei ausbezahlt oder bei 

ANV als Freibetrag berücksichtigt

Zahlt Arbeitgeber weniger als € 3,- pro Tag, wird Rest bei ANV 

berücksichtigt

Arbeitgeber muss Anzahl der Telearbeitstage und Höhe der 

steuerfreien Kostenersätze im Jahreslohnzettel melden. Nur 

diese Tage zählen! 

Telearbeitspauschale wird automatisch berücksichtigt 

Deckt sämtliche Kosten für digitale Arbeitsmittel, Strom, 

Heizung, etc. ab 



Werbungskosten 

mit Anrechnung

Fachliteratur, Fachzeitungen und -zeitschriften

keine allgemeinbildenden Nachschlagewerke (Lexika), 

Wirtschaftsmagazine oder Tageszeitungen

Sonstige Werbungskosten

zB Betriebsratsumlage, Umzugskosten, Bewerbungskosten

Außerdem: 

Reisekosten, sofern nicht vom Arbeitgeber bezahlt

Fort-, Ausbildungs-, Umschulungskosten

Doppelte Haushaltsführung/Familienheimfahrten

Arbeitsmittel 



Werbungskosten mit Anrechnung
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Außergewöhnlichkeit

Die Art der Belastung ist höher als jene, die der Mehrzahl 

der Steuerpflichtigen gleicher Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse erwächst.

Zwangsläufigkeit

Ein Aufwand erwächst zwangsläufig, wenn sich eine 

Steuerpflichtige oder ein Steuerpflichtiger ihm aus 

tatsächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht 

entziehen kann

Wann handelt es 

sich um 

außergewöhnliche 

Belastungen?

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (ca. Höhe mtl. Bruttolohn

Ein Aufwand beeinträchtigt die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, wenn der individuelle Selbstbehalt 

überschritten wird. Die Höhe des Selbstbehalts ist nach den 

Einkommens- und den Familienverhältnissen abgestuft. Dabei 

wird ein bestimmter Prozentsatz grundsätzlich auf das 

Einkommen angewendet.



agB mit 

Selbstbehalt 

(ca. 1– 1,5 

Bruttomonats-

gehälter)

Krankheitskosten / Kurkosten ohne Behinderung

Außergewöhnliche Belastungen für unterhaltsberechtige 

Personen (zB Krankheitskosten für Kinder) 

Kosten einer In-Vitro-Fertilisation oder Adoption

Kosten eines ortsüblichen Begräbnisses und des Grabsteins

Insgesamt maximal € 20.000 (bis 2021: € 15.000,-) 

Nur wenn Aktivwerte des Verstorbenen überschritten 

werden

Voraussetzung: Nachlassurteil oder 

Eingenverantwortungsurkunde

Nur für Alleinerziehende: Kinderbetreuungskosten (kein 

Schulgeld) 



agB mit Selbstbehalt



Beispiel 

außergewöhnliche 

Belastung mit SB



agB ohne 

Selbstbehalt

Katastrophenschäden

Auswärtige Berufsausbildung des Kindes

Behinderung ab 25 %

Eigene Behinderung

Behinderung der Kinder

Behinderung des Partners/der Partnerin, wenn 

dessen/deren Einkommen 2025 unter € 7.284,- 

(für 2026: € 7.411,-)



agB ohne 

Selbstbehalt

Auszug aus dem Berechnungsblatt:
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ID Austria      &     2 Faktor-Authentifizierung



ID Austria – 

1. Möglichkeit

Online Termin bei der 

Behörde (BH) 

buchen

Nach dem Termin mit 

der Anleitung zur 

Fertigstellung das 

Handy verknüpfen!

Erst dann Zugang zu 

FinanzOnline



ID Austria – 

2. Möglichkeit

Vorregistrierung

Zuhause bereits vorregistrieren! 

Behörde stellt die ID Austria fertig

Zugang zu FinanzOnline ist unmittelbar möglich



ID Austria – 

3. Möglichkeit

Speziell für Personen, die 

Unterstützung bei 

FinanzOnline benötigen

Formular UV1 

downloaden

Vollmachtgeber 

unterschreibt

Vertrauensperson lädt 

Formular unter weitere 

Service/Vertretungs-

beziehung verwalten 

hoch



Registrierung 

starten



Registrierung 

starten



2 Faktor

Authenticator App 

am Handy

Play Store oder App Store

Authenticator app suchen

Egal welcher Anbieter

Downloaden und starten

QR-Code hinzufügen

QR von FON scannen



2 Faktor

QR Code scannen 

mit der 

Authentifizierungs-

app am Handy

Das Einscannen in der APP aktiviert einen 6stelligen 

Code

30 sec gültig!

6stelliger Code unter Schritt 3 eintragen

Gerät speichern



2 Faktor-

Wiederherstellungs

code

Wiederherstellungs-

code 

ausdrucken/speichern

Wenn ein neues Handy 

installiert wird

Bestätigungscode: 

kopieren

Und bei Schritt 2 

einfügen



2 Faktor  

Bestätigungscode 

Anschließend auf „weiter“



2 Faktor – E-Mail 

Adresse (optional)

Dieser Punkt kann übersprungen 

werden

Fertigstellen mit „weiter“



2 Faktor 

nach Erstinstallation

Benutzername und Passwort eingeben

Die Zwei-Faktor Authentifzierung ist nun 

„zwischengeschalten“

Mit der App vom Handy, den 6stelligen Code 

eingeben (30 sec gültig)





FinanzOnline  Tipp: Zuerst Steuerakt/Familienbeihilfe abfragen



FinanzOnline  ANV-Tipp: Assistent überspringen



FinanzOnline  



FinanzOnline  Ohne Assistent – alle Möglichkeiten sichtbar!



ANV eingereicht? 

Dann kommt Fred!



AK Online 

Steuerservice

Arbeitnehmerveranlagung

Nutzen Sie den kostenlosen AK Online Steuerservice!

Kompetent

Full-Service

Kostenlos

ak-vorarlberg.at  



Webinare Webinar Steuerrecht kompakt:

Was müssen Arbeitnehmer:innen 2026 beachten?

Mi, 25. Februar 2026

17.00 Uhr

Webinar Familie:

Welche steuerlichen Erleichterungen gibt es mit Kindern? 

Mi, 4. März 2026

17.00 Uhr

Webinar Werbungskosten: 

Berufliche Ausgaben – was gilt und was ist neu?

Mi, 11. März 2026

17.00 Uhr



Webinare Webinar Außergewöhnliche Belastungen: 

Krankheitskosten richtig absetzen

Mi, 18. März 2026

17:00 Uhr

Webinar Steuerfallen vermeiden: 

Häufige Fehler & Tipps zum Dazuverdienst

Mi, 25. März 2026

17:00 Uhr

Anmeldung unter: ak-vorarlberg.at 



ak-vorarlberg.at

Vielen Dank!
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